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Prüfung der Jahresabrechnung 2015 nach § 6b Abs. 45GB 11 
Ihre über das webbasierte Einleseverfahren eingereichte Abrechnung vom 5. April 2016, 
das dazugehörige Schreiben vom 8. April 2016 mit den entsprechenden Anlagen 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales prüfte gemäß § 6b Abs. 4 SGB 11 in Ver

bindung mit § 1 der Verwaltungsvereinbarung Ihre im Rahmen der Trägerschaft nach 

§§ 6a, 6b Abs. 1, 2, 4 SGB I1 für das Jahr 2016 erstellte Abrechnung. Für Ihre Unterstüt

zung und die Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang bedanke ich mich. 

Die Prüfung erfolgte als Plausibilitätsprüfung. Grundlage waren die von Ihnen übermittel

ten Unterlagen. Sie erfolgte zu den Titeln: 

1. Abrechnung der Ausgaben für das Arbeitslosengeld 11 

2. Abrechnung der Ausgaben für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

3. Abrechnung der Ausgaben für Verwaltungskosten. 

Die Prüfung wurde mit nachfolgendem Ergebnis abgeschlossen. 
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Seile2von6 1.;Arbeitslosengeld 11 (TiteI68112) 

1.1. Finanzielle Beanstandungen 


Die Prüfung im Titel "Arbeitslosengeld 11" führte zw keiner finanziellen Beanstandung. 


1.2. Tabellarische Aufstellung 
. ' 

Die durch den Bund anerkannten Ist-Ausgaben für den Titel 681 12 stellen sich wie folgt 

dar: 

Finanzmittel2015 
(alle Angaben in Euro) 

Ist-Ausgaben It. 
Jahres~brechnung 

Ist-Ausgaben 
nach Prüfung 

Abruf 2015 (It. HKR) I 1'7.770.000,00 17.739.499,50 17.739.499,50 

Differenz 30.500,50 

abzgl. ,Einzahlung1 in 2016 für 2015 28.341,91 

Ergebnis 2.158,59 

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Positivvortrag von 2.158,59 Euro ab. Dieser 

Positivvortrag ist gemäß § 30 Abs. 3 Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift 

(KoA-W), soweit noch nicht geschehen, mit dem nächsten Mittelabruf zu verrechnen., 

1.3. Sonstige Feststellungen 

Teil der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 war auch eine stichpunktartige Prüfung der 

bewilligten Darlehen nach § 248GB 11, welche über den Bund abgerechnet wurden. Bei 

den geprüften Einzelfällen ist aufgefallen, dass mit den leistungsberechtigen Personen vor 

der Darlehensbewilligung ein Darlehensvertrag geschlossen wurde. Dies ist nach § 53 

8GB X ,möglich, soweit Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen. Die Aufrechnung 

des Darlehens ist nach § 42a Abs. 2 8. 2, SGB Ir i. V. m. § 43' Abs. 4 S. 1 SGB " gegen

über der leistungsberechtigen Person durch VerWaltungsakt zu erklären. Allerdings be

fand sich nicht für alle gesichteten Darlehensfälle ein entsprechender Bescheid in den ' 

übermittelten Unterlagen (Be'ispiele für Fälle mit fehlendem B.escheid sind: BG-Nummer 

26112BG9018839, 26112BG9014346, 261128G9018964, 26112BG9015610, 

261128G9014719 und 261128G4002155). Bitte p~achten Sie, dass in diesen Fällen ein 

rechtlicher Anspruch zur Aufrechnung nicht gewährlei~tet ist. 

Folgende Einzahlung wurde berücksichtigt: vom 08.02.2016 i.H.v. 28,341,91 Euro 
I 



Seile 3 von 6 	 Aufgefallen ist weiterhin, dass nicht in allen Fällen, in denen eine Bewilligung für Überbrü

ckungsdarlehen nach § 24 Abs. 4 SGB II erfolgte, auf die korrekte Aufteilung der Regel

leistung zum Bund und der Kosten der Unterkunft zur Kommune geachtet wurde. So 

wurde in einigen Fällen der Bund auch mit den Kosten der Unterkunft belastet (Beispiele 

sind die Fälle mit den BG-Nummern 26112BG9018839, 26112BG9014346, 

26112BG9018741 und 26112BG9015064). 

In einem der geprüften Fälle (BG-Nummer 26112BG901561 0) wurde ein Darlehen für 

Mietschulden mit dem Bund abgerechnet. Die Übernahme von Mietschulden ist jedoch 

über ein kommunales Darlehen zu tragen. 

Die Anschaffungskosten für einen PKW sind nicht im Regelbedarf enthalten und können 

ebenfalls nicht als vom Bund zu tragendes Darlehen nach § 24"Abs. 1 SGB 11 anerkannt 

werden (BG-Nummer: 26112BG9018964). 

Darüber hinaus ist eine Abrechnung von Kosten aus dem Haushaltsjahr 2014 in der Jah

resabrechnung 2015 nicht möglich (BG-Nummern: 26112BG9014719, 26112BG9018741 

und 26112BG6002000). 

Schließlich können Schulden für den Haushaltsstrom einer BG bei Unabweisbarkeit nur 

bis zur tatsächlichen Höhe mit dem Bund über § 24 Abs. 1 SGB 11 abgerechnet werden 

(BG-Nummer: 26112BG4002155). 

Eine finanzielle Beanstandung ergeht aus den genannten Fällen nicht, da die Darlehen 

bereits getilgt waren bzw. von Ihnen am 12. April 2017 in der Abrechnung der Ausgaben 

für Arbeitslosengeld II korrigiert wurden. 

2. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Titel 685 11) 

2.1. Finanzielle Beanstandungen 

Die Prüfung im Titel "Leistungen zur Eingliederung in Arbeit" führte zu keinen finanziellen 

Beanstandungen. 

2.2. Tabellarische Aufstellung 

Die durch den Bund anerkannten Ist-Ausgaben für den Titel 685 11' stellen sich wie fo Igt 

dar: 



Seite4von6 Objekt 03 36 1763 (klassisch) 

Finanzmittel2015 
(alle Angaben in Euro) 

Ist-Ausgaben It. 
Jahresabrechnung 

Ist-Ausgaben 
nach Prüfu ng 

Abruf 2015 (It. HKR) I 2.200.000,00 2.192.430,80 2.192.430,80 

Differenz 7.569;20 

abzgl. Einzahlungen in 2016 für 20152 7.619,20 

zzgl. Auszahlung in 2016 für 20153 50,00 

Ergebnis 0,00 

Das Objekt 03 36 1763 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. 

Objekt 03 36 1771 (§ 16e 5GB 11 i. d. F. bis 31.03.2012) 

Finanzmittel 2015 
(alle Angaben in Euro) 

Ist-Ausgaben It. 
Jahresabrechnung 

Ist-Ausgaben 
nach Prüfung 

Abruf 2015 (It. HKR) I 11.526,54 11.526,54 11.526,54 

IErgebnis 0,00 

Das Objekt 03 36 1771 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. 

Objekt 03 36 1789 (§§ 16e und 16f 5GB 11) 

Finanzmittel 2015 
(alle Angaben in Euro) 

Ist-Ausgaben It. 
Jahresabrechnung 

Ist-Ausgaben 
nach Prüfu ng 

Abruf 2015 (It. HKR) I 44.684,00 33.377,59 33.377,59 

Differenz 11.306,41 

abzgl. Einzahlungen4 in 2016 für 2015 11.306,41 

Ergebnis 0,00 

Das Objekt 03 36 1789 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. 

2 Folgende Einzahlungen wurden berücksichtigt: vom 08.02.2016 i.H.v. 4.962,81 Euro und 
vom 01.03,2016 i. H. v. 2.656,39 Euro 

3 Folgende Auszahlung wurde berücksichtigt: vom 20.05.2016 i.H.v. 50,00 Euro 
4 Folgende Einzahlungen wurden berücksichtigt: vom 08.02.2016 LH .v. 11.181,41 Euro und 

vom 01.03.2016 LH.v. 125,00 Euro 
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